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Lehreinrichtungen 

§ 35. (1) Krankenanstalten oder Einrichtungen von Krankenanstalten, die nicht zum Klinischen 
Bereich einer Medizinischen Universität bzw. einer Medizinischen Fakultät gehören, können von den 
Medizinischen Universitäten bzw. den Universitäten, an denen eine Medizinische Fakultät eingerichtet 
ist, mit Zustimmung des Rechtsträgers der Krankenanstalt zur Verbesserung und Intensivierung des 
praktisch-medizinischen Unterrichts herangezogen werden. Diesen Krankenanstalten kann von der 
betreffenden Medizinischen Universität bzw. von der betreffenden Universität, an der eine Medizinische 
Fakultät eingerichtet ist, die Bezeichnung „Lehrkrankenhaus“ verliehen werden. 

(2) Ärztliche Einrichtungen im niedergelassenen Bereich können von den Medizinischen 
Universitäten bzw. den Universitäten, an denen eine Medizinische Fakultät eingerichtet ist, mit deren 
Zustimmung zur Verbesserung und Intensivierung des praktisch-medizinischen Unterrichts herangezogen 
werden. Diesen Einrichtungen kann von der betreffenden Medizinischen Universität bzw. von der 
betreffenden Universität, an der eine Medizinische Fakultät eingerichtet ist, die Bezeichnung 
„Lehrordination“ verliehen werden. 
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